
Afghanistan –
Wie helfe ich beim Einreichen
eines Humanitären Visums?
Zürich, 16.9.2021

Das Webinar wird aufgezeichnet.
Wenn Sie die Aufzeichnung dieses Webinars möchten, 
schreiben Sie ein Mail an info@solinetz.ch.



Ablauf

• Begrüssung
• Einführung Humanitäres Visa und Familiennachzug (Dominik Züsli)
• Vorstellung Beratungsdienst Humanitäre Visa SRK (Carolin Krauss)
• Vorstellung Online Tool AsyLex (Joëlle Spahni)
• Fragen

• Zusammenstellung Fragen von Freiwilligen und Angehörigen
• Weitere Fragen aus dem Publikum (via Zoom-Chat)



Begrüssung

Expert:innen Dominik Züsli,
MLaw, Advokatur Kanonengasse

Carolin Krauss,
Leiterin Fachbereich Migration, SRK

Joëlle Spahni,
Rechtsberaterin, AsyLex

Organisation, Hanna Gerig,
Moderation Co-Geschäftsleitung, Solinetz Zürich

Daniela Knecht,
Vorstand, Kollektiv FmF



Einführung Humanitäres Visa und Familiennachzug

Dominik Züsli,
MLaw, Advokatur Kanonengasse



Afghanistan

Wie helfe ich beim Einreichen eines Humanitären Visums?



Welche rechtlichen Mittel gibt es

§ Gesuch um ein Humanitäres Visum
à Mit Freiwilligen möglich! 

§ Familiennachzug nach AIG (Ehepartner und eigene Kinder)
§ Familienasyl (Ehepartner und eigene Kinder, Flüchtlinge mit Asyl)



Gesuch um ein Humanitäres Visum
(Art 4 Abs. 2 VEV)
§ Ausländerinnen und Ausländern, die die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen, 

kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen die Einreise in die Schweiz für 
einen längerfristigen Aufenthalt bewilligt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere 
dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und 
konkret an Leib und Leben gefährdet ist.

à Individuelle, unmittelbare und lebensbedrohliche Gefährdung aufgrund der 
aktuellen Lage in Afghanistan
à Enger und aktueller Bezug zur Schweiz



§ Gesuch muss durch die betroffene Person bei einer Schweizer Vertretung gestellt werden (vorab 
Termin vereinbaren)

§ Vorprüfung durch SEM möglich
§ Nicht möglich wenn sich Person in sicherem Drittstaat aufhält
§ Viele Fragen noch offen, gewisse Willkür/Ermessensspielraum bei den Behörden
§ Papierbeschaffung theoretisch möglich, praktisch aber nicht
§ Einheit der Familie?
§ Schweiz unterstützt niemanden bei der Ausreise
§ Bei illegaler Ausreise später Probleme möglich
§ Kosten



Bei negativem Vorbescheid/Entscheid

§ Gegen Vorbescheid durch SEM steht kein Rechtsmittel offen
§ Gesuch kann noch bei Botschaft eingereicht werden
§ Chancen dann aber sehr gering

§ Negativer Entscheid durch Botschaft:
§ Einsprache beim SEM
§ Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht



Fallbeispiel: Humanitäres Visum

§ Gesuch um vorfrageweise Prüfung ans SEM vom 2. September
§ 3 Frauen
§ 2 Familienangehörige und Ehemann in der Schweiz
§ Hazara, Ehemann/Vater verstorben
§ Mutter Epilepsie, 2 Behandlungen im Ausland
§ Standardschreiben SEM



Fallbeispiel: Humanitäres Visum

§ 30. August: Gesuch an Botschaft in Islamabad
§ 2 Frauen, 1 Mann
§ Tätigkeit für Regierung, Mitarbeit bei Präsidentschaftskampagnen
§ Tätigkeit für internationales Telekommunikationsunternehmen
§ Einsatz für Frauenrechte
§ 10. September: Verfahrensstandanfrage
§ Gesuch zur Prüfung ans SEM weitergeleitet: Gestützt auf die vorliegenden Angaben 

dürfte Gesuch kaum Aussicht auf Erfolg haben



Fallbeispiel: Verspäteter Familiennachzug für Ehefrau und 
Kinder
§ Migrationsamt Zürich, Familiennachzugsgesuch 2018 abgelehnt
§ Rekursabteilung bestätigt Ablehnung
§ 17. August: Gesuch um Humanitäres Visum an Botschaft in Islamabad
§ 18. August: E-Mail betr. fehlende Unterlagen
§ 20. August: Nachreichen der Unterlagen, Bestätigung Klienten seien in Islamabad, 

Terminanfrage
§ 28. August: Standard E-Mail ohne Terminbestätigung
§ Seither mehrmalige Terminanfrage ohne Antwort



Fallbeispiel: Familiennachzug für Ehefrau und Kinder

§ Migrationsamt Luzern
§ Dokumentenprüfung nicht möglich da bei Ehefrau in Afghanistan
§ Migrationsamt Luzern erteilt Ermächtigung zur Visumerteilung „Zwecks 

Ehevorbereitung“ angesichts der Lage
§ Illegale Ausreise nach Pakistan
§ Pakistanische Behörden verweigern Ausreisegenehmigung



Vorstellung Beratungsdienst Humanitäre Visa SRK

Carolin Krauss,
Leiterin Fachbereich Migration, Schweizerisches Rotes Kreuz



Wie helfe ich beim Einreichen eines 
humanitären Visums? 
SRK Beratungsdienst Humanitäre Visa

© SRK

Carolin Krauss
Leiterin Fachbereich Migration, Abteilung Soziale Integration und Migration, SRK

16. September 2021 



Beratungsdienst Humanitäre Visa SRK

Was tun wir? 

Unterstützung für Personen, die in ihrem Herkunftsland an Leib und Leben 
gefährdet sind und ein humanitäres Visum für die Schweiz beantragen möchten.

- Information und Beratung

- Beratung betreffend Visumsformalitäten, Formulierung der 
Visumsgesuche, Vermittlung zwischen Behörden (hauptsächlich SEM 
und Vertretungen) und Gesuchstellenden

- In individuell akut gefährdeten Einzelfällen mit engem Bezug zur Schweiz  
Vorabklärungen beim SEM

- Bei Bedarf Organisation von Flügen in Zusammenarbeit mit IOM

Was tun wir nicht? 

- Übernahme von rechtlichen Mandaten  

- Dienstleistungskatalog www.redcross.ch/Humanitäres-Visum-Schweiz
(weitere Informationen – Informationen und Merkblätter)
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http://www.redcross.ch/Humanit%C3%A4res-Visum-Schweiz


Beratungsdienst Humanitäre Visa SRK

Wichtig für Gesuchseinreichung Afghanistan 

- Noch in Afghanistan: entweder informelle Voranfrage an das SEM oder Vertretung (Vertretung muss für 
positive Antwort das SEM konsultieren)

- Falls die Person Afghanistan bereits verlassen hat, kann ein Gesuch auf einer Schweizer Vertretung
gestellt werden (Iran, Pakistan. Usbekistan und Tajikistan haben keine Visa-Abteilung). Achtung: 
Ausreise erschwert bei illegalem Aufenthalt in Iran. 

- So detailliert wie möglich individuelle Gefährdung und Dringlichkeit darlegen und mit Dokumenten 
belegen 

- Falls die Person noch in Afghanistan ist: das SRK kann nicht bei der Ausreise unterstützen. 

Beratungsdienst Humanitäre Visa
Page 17



Beratungsdienst Humanitäre Visa

Weitere Informationen unter: 

Afghanistan: SRK Beratungsdienst Humanitäre Visa | Schweizerisches Rotes Kreuz (redcross.ch) 

mig@redcross.ch
058 400 42 00
(Di und Do, 14:00-16:00)

Beratungsdienst Humanitäre Visa
Seite 18

https://www.redcross.ch/de/afghanistan-srk-beratungsdienst-humanitare-visa
mailto:mig@redcross.ch


Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

Fragen? 

Beratungsdienst Humanitäre Visa
Seite 19



Vorstellung Online Tool AsyLex

Joëlle Spahni,
Rechtsberaterin, AsyLex

(Wir wechseln auf den Bildschirm von Joëlle Spahni)





Fragen

Zusammenstellung von Fragen von Freiwilligen und Angehörigen



Fragen

Vorgehen (Vorabklärung vs. Antrag)
• Ist eine Vorabklärung beim Staatssekretariat für Migration in Bern (SEM) zwingend?

– und was ist Ihre Empfehlung?
• Kann man die Vorabklärung beim Staatssekretariat für Migration in Bern (SEM) 

und den Antrag bei der schweizerischen Auslandsvertretung
auch gleichzeitig einreichen?
– und wo ist Vorsicht geboten?

• Muss die Vorabklärung zwingend per Einschreiben erfolgen?
• Was, wenn ich eine automatische E-Mail-Antwort 

der schweizerischen Auslandsvertretung erhalte, dass sie unser Gesuch 
nicht bearbeiten werden?

• Welche schweizerischen Auslandsvertretungen gibt es um Afghanistan?



Fragen

Sprache / Übersetzungen
• In welcher Sprache wird der Antrag an die schweizerische Auslandsvertretung verfasst?

– und was ist Ihre Empfehlung?
• Müssen alle beigelegten Dokumente übersetzte werden?
• In welcher Sprache sind die beigelegten Dokumente zu übersetzen?

– und was ist Ihre Empfehlung?
• Können die beigelegten Dokumente selbst übersetzt werden 

oder braucht es zwingend eine offizielle Übersetzerin / einen offiziellen Übersetzer?
• Gibt es Tipps bei der Terminanfrage auf der Botschaft?



Fragen

Familienangehörige nicht angegeben bei Interview
• Angenommen, man möchte ein humanitäres Visum für Familienangehörige 

erstellen, die man bei der Asylbefragung nicht angegeben hat
– wann ist Vorsicht geboten?

• Wann sind Familienangehörige asylrelevant?
• Was ist mit Angehörigen, die seit der Machtübernahme der Taliban 

von Provinzen in einer der Städte Kabul, Mazar oder Herat geflohen sind
– haben sie deshalb nun weniger Chancen auf ein Humanitäres Visum?



Fragen

Prozess / Dauer
• Wie lange beträgt die Wartezeit bis man eine Antwort 

vom Staatssekretariat für Migration (SEM) auf die Vorabklärung erhält?
• Wie lange muss man auf einen Termin bei 

der schweizerischen Auslandsvertretung warten?

Termin bei der schweizerischen Auslandsvertretung?
• Was wenn die schweizerische Auslandsvertretung einem keinen Termin gewährt?
• Kann der Antrag bei der Botschaft durch jemand anderes eingereicht werden? 

bspw. Im Krankheitsfall oder durch eine Vollmacht



Fragen

Dokumente
• Ist zwingend ein Reisepass vorzuweisen? 

oder gibt es Ausnahmen, dass eine Taskera (=Identitätskarte) 
oder Geburtsurkunde genügt?

• Was wenn jemand gar keine Dokumente hat 
(bspw. eines der Kinder)

• Wie organsiert man einen „Laisser Passer“?



Fragen

Anzahl Personen pro Antrag
• Kann die Vorabklärung bei SEM für mehrere Personen gleichzeitig gemacht werden 

oder muss für jede angehörige Person eine eigene Vorabklärung eingeholt werden?
• Müssen alle Angehörigen einen separaten, individuellen Antrag bei 

der schweizerischen Auslandsvertretung stellen?
• Wann gelten sie als Kernfamilie und können einen Antrag pro Familie stellen?



Fragen

Widersprüchliche Aussagen / Unwahrheiten
• Wann sind Unwahrheiten problematisch?

Abhängigkeit Aufenthaltsstatus in der Schweiz
• Wie stehen die Chancen, wenn die Person in der Schweiz noch keinen 

oder einen negativen Asylentscheid hat?
• Was, wenn die Person in einem offenen Verfahren steckt?



Fragen

Drittstaat
• Falls die Personen bereits (länger) in einem Drittstaat sind, 

ist ein humanitäres Visum trotzdem möglich?
Und was sind die Voraussetzungen?
Sowie wie sind die Chancen?

• Falls übergehend in Ausland (bspw. Für Ausbildung in Teheran) 
und jetzt wieder in Afghanistan, ist das kaum problematisch / nicht erwähnen?



Fragen

Familiennachzug
• Genügen durch von Imamen ausgestellte Heiratsurkunden 

oder müssen diese vom Staat beurkundet werden?
• Muss man für die Heirat zwingend vor Ort sein 

oder kann man auch per Zoom o.ä. schriftlich heiraten?



Fragen

Triage (Anwalt vs. Freiwillige)
• Wann soll man zwingend eine juristische Person beiziehen?
• Wie kann man eine juristische Person dabei unterstützen,

um die Bearbeitungszeit und -kosten möglichst tief zu halten?
• Kann man den Antrag auch selbst schreiben und 

ggf. einer juristischen Person zur Durchsicht geben?
• Ist die Begleitung durch das Rote Kreuz besser oder gleichwertig, 

wie durch eine Juristin / einen Juristen?



Fragen

Weitere Fragen aus dem Publikum (via Zoom-Chat)



Abschluss

Herzlichen Dank den Referentinnen und Referenten und 
besten Dank für die Aufmerksamkeit.

Das Webinar wurde aufgezeichnet.
Wenn Sie die Aufzeichnung dieses Webinars möchten, 
schreiben Sie ein Mail an info@solinetz.ch.


